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Veranstaltungsübersicht Gröditz Mai bis Juni 2024
(Weitere Informationen zu Kultur- und Vereinsterminen ab Seite 16)

Mi, 15.05.24 Seniorencafé im Dreiseithof Gröditz 15.00 Uhr

Do, 16.05.24 Kinderlesecafé Stadtbibliothek im Dreiseithof Gröditz 16.00 Uhr

Do, 16.05.24 Kindergartensportferst des TSV Blau-Weiß Gröditz 8.30-11.00 Uhr

Sa, 18.05.24 „Papa Joe Live“ Spanischer Hof Gröditz 18.00 Uhr

Mi, 22.05.24 Podiumsdiskussion „Kommunalwahlen 2024“ im Dreiseithof Gröditz, 18.30 Uhr

Do, 23.05.24 17. Helfertag Gröditz – Marktplatz und Feuerwehrgerätehaus Gröditz 9.00-12.00 Uhr

Fr, 24.05.24 Flamenco Abend mit „Agua y Vino“ inkl. 3-Gang-Tapesmenü, Spanischer Hof Gröditz 18.30 Uhr

Fr, 24.05.24 Aquarellmalen im Dreiseithof Gröditz, kleiner Saal Haus 2, 13.00 - 17.00 Uhr, VHS-Kursnr. 24R222006

Sa, 25.05.24 Gröditzer Rocknächte – Karussell Live, Kulturscheune, Dreiseithof Gröditz 20.00 Uhr

Do, 30.05.24 Stadtmeisterschaften des TSV Blau-Weiß Gröditz 15.30-19.00 Uhr

Fr, 31.05.- Sa, 01.06.24 740 Jahre Nieska – Dorf- und Kinderfest, Bühne Waldweg Nieska

Bis 31.05.24 Bud Spencer und Terence Hill Ausstellung 

zu den Öffnungszeiten in der Stadtbibliothek im Dreiseithof Gröditz

Fr, 07.06.-So, 09.06.24 Fiesta im Spanischen Hof Gröditz

Sa, 08.06.24 Michael Trischan – Heiter und so weiter – Live-Programm

Kulturscheune, Dreiseithof Gröditz 19.00 Uhr

Fr, 14.06.24 „Musican Julian live“ Spanischer Hof Gröditz 18.00 Uhr

Mi, 19.06.24 Seniorencafé im Dreiseithof Gröditz

So, 16.06.24 1. Gröditzer Yoga Sommer, „Teletubbie-Berge“ Gröditz, 9.00 Uhr

Mo, 17.06.24 1. Gröditzer Yoga Sommer, „Teletubbie-Berge“ Gröditz, 18.00 Uhr 

Do, 20.06.24 1. Gröditzer Yoga Sommer, „Teletubbie-Berge“ Gröditz, 18.00 Uhr 

Fr, 21.06.24 Midsommerfest mit Johanna & Julian im Spanischer Hof Gröditz 18.00 Uhr 

Sa, 22.06.-So, 23.06.24 Kinder- und Sommerfest im Dreiseithof Gröditz

So, 23.06.24 1. Gröditzer Yoga Sommer, „Teletubbie-Berge“ Gröditz, 9.00 Uhr

Mo, 24.06.24 1. Gröditzer Yoga Sommer, „Teletubbie-Berge“ Gröditz, 18.00 Uhr 

Do, 27.06.24 1. Gröditzer Yoga Sommer, „Teletubbie-Berge“ Gröditz, 18.00 Uhr 

So, 30.06.24 1. Gröditzer Yoga Sommer, „Teletubbie-Berge“ Gröditz, 9.00 Uhr

Vorschau Juli

Sa, 27.07.24 Gröditzer Rocknächte – Ulla Meinecke Live, Kulturscheune, Dreiseithof Gröditz 20.00 Uhr

Gedenkfeier zum Kriegsgefangenenlager Zeithain

Anlässlich des 79. Jahrestages der Befreiung des Kriegsgefange-
nenlagers fand am 23.4. im Ehrenhain Zeithain die alljährliche
Gedenkfeier statt. Angehörige der Kriegsgefangenen aus Polen,
Italien, Russland und der Ukraine waren gekommen, um gemein-
sam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Zivilgesell-
schaft den Opfern zu gedenken. Aber nicht nur der Toten son-
dern auch den Überlebenden, die durch die Hölle des Kriegsge-
fangenlagers gegangen waren, wurde in diesem Jahr gedacht.
Der polnische Publizist, Historiker und Journalist Dr. Kazimierz
Wóycicki hielt die Gedenkrede. Seine Eltern hatten sich als Ge-
fangene des Kriegsgefangenenlagers in Zeithain kennengelernt.

An der Gedenkfeier nahm auch Klaus Pobybicz teil. Er ist der
Sohn eines überlebenden sowjetischen Kriegsgefangenen und ei-
ner sowjetischen Zwangsarbeiterin.
Das Team der Gedenkstätte recherchiert bereits seit vielen Jah-
ren, um die Identität der Opfer zu ermitteln. So können Angehö-
rige endlich Gewissheit über das Schicksal Ihrer Verschollenen be-
kommen. 

Heute fordern neue Kriege erneut Menschenleben und verbrei-
ten wieder Leid, hinterlassen neue Opfer. Hat die Menschheit aus
der Geschichte nichts gelernt?
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Aktuelles aus Gröditz

Auf Einladung des Wirtschaftsforum Elster Röder e.V. war am
18.04.2024 der sächsische Ministerpräsident Herr Michael
Kretschmer zu Gast im Dreiseithof in Gröditz. Der Vorsitzende
nahm den Ministerpräsidenten in Empfang, gemeinsam gingen
Vorstand und MP zu den bereits wartenden Teilnehmern, um das
Treffen im Bild festzuhalten. Über 40 Geschäftsführer, leitende
Mitarbeiter ausführender Unternehmen sowie Kommunalpoliti-
ker und Landräte aus der Region Elster-Röder und darüber hi-
naus, bis an die Elbe, z.B. Wacker aus Nünchritz und Feralpi aus
Riesa, waren der Einladung des Wirtschaftsforums Elster-Röder
e.V. gefolgt. Der Ministerpräsident nahm sich Zeit, um mit den
anwesenden Vertretern der regionalen Wirtschaft über aktuelle
Probleme, z.B. Energie, Migration, Fachkräftemangel und Ver-
kehrswegeplanung zu sprechen. Aber auch die anstehenden
Landtagswahlen waren ein Thema. Genauso wie die Verbesse-
rung der interkommunalen Zusammenarbeit in der Region. Auch
Christian Jaschinski, der Landrat des Elbe-Elsterkreises und Tilo
Lindner, der den Landrat des Landkreises Meißen vertrat, nutzten
die Gelegenheit und brachten sich in die Diskussion ein.  
Ob Wirtschaftsstrukturen, Infrastruktur, Digitalsierung, Fachkräf-
te oder Ausbildung – die Fragen und Themen waren vielfältig und
der Austausch rege. So konnten auf diesem Weg auch zwischen
den anwesenden Unternehmern und Vertretern aus der Politik
bestehende Netzwerke aufgefrischt und ausgebaut werden.

Fast alle teilnehmenden Vertreter der Wirtschaft zeigten sich mit
dem Verlauf der Veranstaltung zufrieden und wünschten dem
MP – Michael Kretschmer viel Erfolg bei den bevorstehenden
Landtagswahlen

Wir wollen als Wirtschaftsforum Elster-Röder e.V. gerne weiter
daran arbeiten, die Zusammenarbeit zwischen regionaler Wirt-
schaft und Politik weiter zu verbessen.

Text: Wirtschaftsforum Elster-Röder e.V.
Fotos: Bogatzki, Stadtverwaltung Gröditz

Besuch des Ministerpräsidenten von Sachsen, Herrn Michael Kretschmer auf Einladung des Wirtschaftsforums für die
Region Elster-Röder am 18. April 2024 im Dreiseithof Gröditz, 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr

Wirtschaft fragt – Politik antwortet

Podiumsdiskussion an der Oberschule „Siegfried Richter“ in Gröditz 
beleuchtet kommunale Themen

Gröditz, 10.04.2024 – Am Donnerstagabend fand in der Aula der
Oberschule „Siegfried Richter“ in Gröditz eine Podiumsdiskussion
statt, die Schülerinnen und Schüler des Gemeinschaftskundekurses
der 10. Klasse organisiert hatten. Unter der Betreuung von Frau
Bauer und Herrn Wagner hatten sie im Vorfeld intensiv an Fragen
gearbeitet, die sie den anwesenden Parteivertretern stellten. 
Mit Blick auf die bevorstehenden Kommunalwahlen am 9. Juni,
die parallel zur Europawahl stattfinden, war das Interesse an der
Diskussion groß. Vertreter der AfD, SPD, CDU, Bürgervereini-
gung, die Grünen und die Linke waren anwesend, um die Fragen
der Jugendlichen zu beantworten.
Die Jugendlichen richteten insgesamt zwölf Fragen an die Partei-
en, die aus ihrem eigenen Interesse heraus entstanden waren. Ein
zentrales Anliegen war die Ausstattung der örtlichen Feuerweh-
ren mit besserem Equipment sowie die Möglichkeit, einen Mel-
der (Piepser) für Feueralarme zu erhalten. Auch das Thema Schul-

neubau und die Sicherheit der Schule wurden von den Jugendli-
chen angesprochen. Darüber hinaus erkundigten sie sich nach
der medizinischen Versorgung in Gröditz.
Die Parteivertreter erläuterten umfassend ihre Standpunkte zu den
gestellten Fragen und bekundeten ein starkes Interesse an den An-
liegen der Jugendlichen. Sie nutzten die Gelegenheit, um ihre Posi-
tionen zu den kommunalen Themen eingehend zu erklären.
Insgesamt war die rund zweistündige Podiumsdiskussion ein ge-
lungenes Beispiel für die aktive Beteiligung junger Menschen an
politischen Prozessen auf lokaler Ebene. Sie bot nicht nur den
Lernenden die Möglichkeit, ihre Anliegen zu äußern, sondern
auch den Parteivertretern, um auf die Bedürfnisse der jungen Ge-
neration einzugehen. A.-J. Duffe, Klasse 10b

Nächste Podiumsdiskussion „Kommunalwahlen 2024“: 
Mi, 22.05.2024, 18.30 Uhr im Dreiseithof Gröditz



Lange Wartezeiten, weite Wege, Schließung von Arztpraxen, de-
mografischer Wandel - Die ärztliche Versorgung ist im ländlichen
Raum ein bekanntes, großes Problem. Um die medizinische Ver-
sorgung und vor allem die hausärztliche Grundversorgung für
Gröditz zukünftig zu sichern, gab es viele Gespräche und Impulse
durch Henry Wendt.  Mit viel Tatkraft und Engagement, Gesprä-
chen mit der kassenärztlichen Vereinigung und einer gehörigen
Portion Risiko  gelang es ihm, seine Vision 2022 anstoßen zu kön-
nen und bis zum heutigen Tag erfolgreich in die Tat umzusetzen:
das Gesundheitszentrum Gröditz. 
Aus dem Schandfleck im Zentrum unserer Kleinstadt, in dem sich
das ehemalige Geschäft „Connys Container“ befand, entsteht
schon bald ein modernes und belebtes Gesundheitszentrum. Der
Gröditzer Unternehmer und Bauherr Henry Wendt könnte stol-
zer nicht sein -  hat er doch für das neue Gesundheitszentrum mit
Dr. Ekkehard Mrosk, der seine Praxis im Zabeltitzer Schloss auf-
gibt, sowie dem 36-jährigen Facharzt für Allgemeinmedizin Ro-
bert Kaubisch aus Großenhain zwei Mediziner gewonnen, die
mit der Region stark verwurzelt sind. Robert Kaubischs Vater, Dr.
Steffen Kaubisch, ist Zahnarzt in Elsterwerda, sein Großvater ist
der ehemalige Großenhainer Facharzt für Neurologie Dr. Bernd
Sachs, der zuletzt am dortigen medizinischen Versorgungszen-
trum der Elbland Polikliniken praktizierte. Robert Kaubisch selbst

ist im benachbarten Prösen groß geworden. Jetzt lebt er mit sei-
ner Frau und den beiden Kindern in Großenhain und freut sich,
ab Oktober ins Obergeschoss des Gröditzer Gesundheitszentrum
einzuziehen. Dann möchte er hier immer dienstags eine Akut-
sprechstunde anbieten.
Die Bauarbeiten für das Obergeschoss sind Ende Mai weitgehend
abgeschlossen und auch die Fassade befindet sich in der Fertig-
stellung. Im Erdgeschoss startet der Betrieb der Arztpraxis von Dr.
Mrosk bereits ab 3. Juni 2024.  Henry Wendt blickt auf eine mehr
als erfolgreiche Entwicklung zurück: „Ich wusste damals nicht, ob
es gelingt.“ Mit großem Optimismus geht er nun dem letzten
Schritt entgegen. Ein weiteres Ziel ist es, für die Gastpraxis des
Gesundheitszentrums vorzugsweise Fachärzte zu gewinnen, wel-
che den Patienten des Gröditzer Gesundheitszentrums dann ta-
geweise zur Verfügung stehen. Die in Gröditz ansässigen Medizi-
ner „vernetzen“ und unterstützen das Projekt. Im Oktober die-
sen Jahres wird das Gesundheitszentrum seinen vollumfäng -
lichen Betrieb aufnehmen. Ein großer Dank geht an dieser Stelle
natürlich an alle Unterstützer, insbesondere an André und Anja
Lux.
Weitere Informationen unter: www.praxis-zukunft.com

Fotos: Bogatzki, Stadt Gröditz, www.praxis-zukunft.com

Das neue Gesundheitszentrum Gröditz – von der Idee bis zur Realisierung 
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Dr. Ekkehard Mrosk:

„Für mich sind letztlich die optimalen Praxisbedingungen, die
moderne Ausstattung und die langfristig zugesicherte faire Mie-
te entscheidend gewesen, meine Praxis in diesem tollen neuen
Gesundheitszentrum zu eröffnen.“ 

Robert Kaubisch, FA für Allgemeinmedizin:

„Es liegt mir als Einheimischer sehr am Herzen, die hausärztliche Versorgung in der
Region aufrechtzuerhalten, die Zusammenarbeit unter den Kollegen zu verbessern
und auch den einen oder anderen Facharzt in Gröditz oder unmittelbarer Umgebung
zu gewinnen. Ich sehe im neu sanierten Gesundheitszentrum mit seinen großen licht-
durchfluteten Praxisräumlichkeiten optimale Voraussetzungen, mich als Arzt weiter-
zuentwickeln und meine Leidenschaft für die Alternativmedizin (z.B. Akupunktur,
Tape-Therapie, Infusionsmedizin) noch weiter auszubauen.“

Herbst 2022 April 2024
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Der Sonnenschein lockte am Sonntag, den 21. April, zahlreiche
Interessierte in den Klimapark Gröditz. Anlässlich des ersten Re-
gionalen Entdeckertages luden die Stadt Gröditz und das Elbe-
Röder-Dreieck zum Insekten entdecken! mit einem vielfältigen
Programm für Kinder und Erwachsene ein. 
Mit dem Insektenkundler Herrn Dr. Lorenz aus Löthain ging es
einmal pro Stunde mit Kescher auf Entdeckertour. Anhand der
aufgespürten Insekten berichtete er Spannendes über die ver-
schiedenen Arten und welche Habitate ihnen besonders zusa-
gen. Vorsichtig wurde auch unter der Rinde von abgestorbenen
Baumstämmen nachgeforscht. Totes Holz entpuppte sich beim
genaueren Hinsehen als vielfältiger Lebensraum. Um die Arten-
vielfalt der Käfer zu verdeutlichen, brachte er eine beeindru-
ckende Sammlung derselben mit. Staunen konnten die Besucher
über einen daumengroßen Engerling, die Larve eines Nashornkä-
fers, welcher mittlerweile als Kulturfolger in größeren Kompost-
haufen zu finden ist. 
Bei Insektenquiz am Stand vom Elbe-Röder-Dreieck drehte es sich
ebenfalls komplett um die Sechsbeiner. Wie schnell kann eine 
Libelle fliegen? Was sammeln Bienen als Futter für ihren Nach-
wuchs? Und aus welchem Material bauen Wespen ihre Nester?
Die Antworten waren teilweise gar nicht so einfach und so wur-
de die ganze Familie um Rat befragt. Preise gab es am Ende für
jeden Teilnehmer.
Am nächsten Stand konnten die Kinder zusammen mit Bauhof-
mitarbeitern Wildbienen-Dosen aus vorgeschnittenen Strohhal-
men und lackierten Blechdosen basteln. An einer sonnigen Stelle
angebracht bieten sie Nistmöglichkeiten z.B. für Mauer- und
Blattschneiderbienen. Damit die Wildbienen auch Nahrung in

der Umgebung finden, gab es auch gleich noch eine Tüte der El-
be-Röder-Blühmischung mit 42 verschiedenen Wildblumenarten
mit auf dem Weg.
Dass die erfolgreiche Förderung von Insekten und anderer Tierar-
ten hauptsächlich in der Kombination von Nistmöglichkeiten mit
einem vielfältigen und dauerhaften Nahrungsangebot liegt, be-
tont auch Herr Both, der Bauhofleiter der Stadt Gröditz. Er führt
die zahlreichen Interessierten über das Gelände, stellt sie einzel-
nen Elemente vor und erklärte, wie aus der einst kahlen Brache
der grüne Klimapark Gröditz wurde.
Für eine Anwohnerin des benachbarten Wohnblockes ist die Ent-
wicklung des Klimaparks in den letzten drei Jahren von einer
Brache mit nackter Wiesenfläche hin zu einem strukturreichen
und vielfältigen Lebensraum beeindruckend. Sie kommt fast täg-
lich in den Park und meint: „Jeden Tag ist der Park anders. Immer
gibt es etwas Neues zu entdecken.“ 
An einem weiteren Stand konnten in Beratung durch die Stadt-
gärtnerin Frau Käseberg insektenfreundliche Stauden und 
Gehölze erworben werden. Der Fußballverein Gröditz 1911 bot
Leckeres vom Grill und Getränke an, der Gitterladen der JVA 
Zeithain verkaufte Nisthilfen für Vögel und Insekten.
Die Stadt Gröditz und das Elbe-Röder-Dreieck bedanken sich für
das große Interesse und bei allen Beteiligten für die Mitarbeit!
Der Klimapark Gröditz steht allen großen und kleinen Gästen
zum Entdecken zur Verfügung. Bei Interesse an Führungen 
wenden Sie sich bitte an die Stadtverwaltung. 

Sebastian Wünsch, Regionalmanager Natur und Landschaft
Fotos: Bogatzki, Stadt Gröditz

Erfolgreiche Premiere: Über 200 Menschen kamen 
zum Insekten entdecken! in den Klimapark Gröditz

Auf Entdeckertour mit Insektenkundler Dr. Lorenz Führung durch den Klimapark Gröditz mit Bauhofleiter Herr Both

Bastelstand für Wildbienen-Dosen Insekten-Quiz mit Regionalmanager Sebastian Wünsch
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Nächste Sitzungstermine 

n Stadtrat

28.05.24, 17.00 Uhr, Dreiseithof Haus 2 (großer Saal), 

Hauptstraße 17, Gröditz 

n Ortschaftsrat

21.05.24, 19.00 Uhr, Spansberg, FFW-Gebäude

n BA Abwasser

02.07.24, 17.00 Uhr 

Eigenbetrieb Abwasser Gröditz, Röderweg 10

Sprechzeiten & Bereitschaftsdienste

n Stadtverwaltung Gröditz
Reppiser Straße 10 | 01609 Gröditz 
Tel. 035263 328-0 | info@groeditz.de 

n Öffnungszeiten Bürgerbüro 
Montag            08.00–12.00 Uhr 
Dienstag          08.00–12.00 Uhr und 13.00–18.00 Uhr 
Mittwoch         08.00–12.00 Uhr 
Donnerstag      08.00–12.00 Uhr und 13.00–16.00 Uhr 
Freitag             08.00–12.00 Uhr 

Termine für Melde- und Standesamt 
telefonisch sowie flexibel online vereinbaren unter: 
www.stadt-groeditz.de. 

n Einwohnermeldeamt
Marina Jahre                       Tel. 035263 328-30 
                                             meldeamt@groeditz.de

n Standesamt und Friedhofsverwaltung 
Janett Kahlert                     Tel. 035263 328-26 
                                             standesamt@groeditz.de 

n Redaktion Röder Journal:
Stefanie Bogatzki, Stadtverwaltung Gröditz
Tel. 035263 328-34, WhatsApp/Mobil: 0173 6835168
E-Mail: roederjournal@groeditz.de

Die Schmiedewerke Gröditz
GmbH prägen seit 1779 den In-
dustriestandort und behaup-
ten sich bis heute im interna-
tionalen Wettbewerb. Anläss-
lich des 245. Jubiläums gibt es
regelmäßige Berichterstattun-
gen im RöderJournal und da-
mit transparente Einblicke in
die technischen und baulichen
Optimierungen auf dem Weg
zur Nachhaltigkeit. 
Technologietrends wie die
Elektrifizierung bisher fossil
getriebener Prozesse und der
Einsatz von Wasserstoff als Ersatz für Erdgas, ermöglichen es der
Stahlindustrie, Kohle durch saubere Energiequellen zu ersetzen
und grünen Stahl in viel größeren Mengen zu produzieren. Der-
zeit wird ein Investitionspaket in Höhe von 45 Millionen Euro
umgesetzt. Das umfasst die Optimierungen bestehender Anla-
gen, Kapazitätserweiterungen, als auch Digitalisierungs- und
Energieeffizienzmaßnahmen. Bis 2030 sollen 50 % der CO2 Emis-
sionen eingespart werden - bis 2039 wird sogar eine vollständig
klimaneutrale Produktion angestrebt.
Die ersten Schritte sehen folgendes vor: Umstellung auf wasser-
stoffbetriebene Öfen. Ein Schmiedeofen, der mit Wasserstoff be-
trieben werden kann, wird in Kürze in Betrieb genommen. Er ist,
nennen wir es mal H2 ready. Gemeinsam mit weiteren energiein-

tensiven Betrieben im Indus-
triebogen des Landkreises Mei-
ßen macht sich die Schmiede-
werke Gröditz GmbH im EWI
Netzwerk für eine Anbindung
ans Wasserstoffnetz stark.
Noch gibt es keinen Anschluss
für Gröditz. Um vollkommen
klimaneutral zu produzieren,
wird aber weitere Energie für
das Stahlwerk benötigt, bei-
spielsweise aus Wind- und So-
laranlagen. Denn: die SWG ist
ein energieintensives Unter-
nehmen und benötigt pro Jahr

ca. die achtfache Energie, welche alle Einwohner der Stadt Grö-
ditz verbrauchen.

Werksführungen
Besuchergruppen sind herzlich willkommen, um sich das Werk in
ihrer Heimatstadt auf einem geführten Rundgang anzusehen
und Wissenswertes vom größten Arbeitgeber der Region zu er-
fahren mit ca. 700 Beschäftigten. Anfragen solcher Führungen in
einer Gruppenstärke von 10 bis 15 Personen sind jederzeit per
Mail möglich.

Ansprechpartnerin: Frau Marlen Thiemig
E-Mail: Marlen.Thiemig@gmh-gruppe.de

Die Schmiedewerke Gröditz GmbH – 
grüner Stahl als Wegbereiter für eine nachhaltige Zukunft (Teil 1)

Informationen der Verwaltung
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1. Das verbundene Wählerverzeichnis für die Europawahl und
die Kommunalwahlen für die Wahlbezirke der Stadt Gröditz
wird in der Zeit vom 20. – 24. Mai 2024 während der allgemei-
nen Öffnungszeiten im Einwohnermeldeamt der Stadtver-
waltung Gröditz, Reppiser Str. 10, 01609 Gröditz für Wahlbe-
rechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Das Meldeamt
ist barrierefrei erreichbar.
Jeder Wahlberechtigte hat das Recht, Einsichtnahme in das
Wählerverzeichnis zu nehmen, um die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der zu seiner Person eingetragenen Daten zu
überprüfen. Die Einsichtnahme kann sich auch auf die Eintra-
gung anderer Personen erstrecken, wenn derjenige, der Ein-
sicht nehmen möchte, Tatsachen glaubhaft gemacht hat, aus
denen sich die Unrichtigkeit des Wählerverzeichnisses hin-
sichtlich dieser Person ergeben kann. Die Einsichtnahme in
Daten anderer Personen ist ausgeschlossen, wenn für diese im
Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 34 des Sächsi-
schen Meldegesetzes eingetragen ist. Innerhalb der Frist zur
Einsichtnahme ist die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis
und das Anfertigen von Auszügen aus dem Wählerverzeich-
nis durch Wahlberechtigte zulässig, soweit dies im Zusam-
menhang mit der Prüfung des Wahlrechts einzelner bestimm-
ter Personen steht. Die Auszüge dürfen nur für diesen Zweck
verwendet und unbeteiligten Dritten nicht zugänglich ge-
macht werden. 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät mög-
lich, welches nur von einem Bediensteten der Stadt bedient
werden darf. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen
ist oder einen (getrennten) Wahlschein für die Europawahl
und einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat.

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann innerhalb der unter 1. ge-
nannten Zeiten, spätestens bis 24. Mai 2024 12.00 Uhr, bei der
Stadtverwaltung Gröditz, Einwohnermeldeamt, Reppiser Str.
10, 01609 Gröditz Einspruch einlegen bzw. Antrag auf Berich-
tigung stellen. Der Einspruch/Antrag kann schriftlich oder
durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt/gestellt werden.
Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind,
hat der Antragsteller die erforderlichen Beweismittel beizu-
fügen.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen
sind, erhalten bis spätestens zum 19. Mai 2024 eine verbunde-
ne Wahlbenachrichtigung für die Europawahl und die Kom-
munalwahlen.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt,
wahlberechtigt zu sein, muss Antrag auf Berichtigung des
Wählerverzeichnisses stellen, um nicht Gefahr zu laufen, dass
das Wahlrecht nicht ausgeübt werden kann. Wahlberechtig-
te, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen
werden und die bereits Wahlschein und Briefwahlunterlagen
beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
Die Benachrichtigungen erhalten auf der Rückseite einen
Vordruck für einen gemeinsamen Antrag auf Erteilung eines
Wahlscheins für die Europawahl und eines Wahlscheins für
die Kommunalwahlen.    

Die Wahl zum Europäischen Parlament und die Kommunal-
wahlen finden gleichzeitig statt. Wahlberechtigte, die bei
den Kommunalwahlen und bei der Wahl zum Europäischen
Parlament durch Briefwahl wählen wollen, müssen jeweils
gesonderte Wahlbriefe absenden. 

4. Wer einen Wahlschein 
- zur Wahl des Europäischen Parlaments hat, kann durch

Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Land-
kreises Meißen, 

- zu den Kommunalwahlen hat, kann durch Stimmabgabe
in einem beliebigen Wahlbezirk des für ihn zuständigen
Stadtgebietes in der Stadt Gröditz

oder durch Briefwahl an den Wahlen teilnehmen. 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtige, 

5.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte,
a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden ver-

säumt haben, innerhalb der o. g. Frist die Berichtigung des
Wählerverzeichnisses zu beantragen;

b) wenn das Recht auf Teilnahme an den Wahlen erst nach
Ablauf der Antrags-/Einspruchsfrist entstanden ist oder

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchs-/Beschwerdeverfah-
ren festgestellt worden ist und die Feststellung erst nach
Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnisnahme
der Stadt gelangt ist. 

6. Die Erteilung eines Wahlscheines kann gem. § 13 Abs. 1 
SächsKomWO schriftlich oder mündlich bei der Stadtverwal-
tung Gröditz (Meldeamt, Reppiser Straße 10, 01609 Gröditz)
beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telefax, E-
Mail oder sonstige dokumentierbare elektronische Übermitt-
lung als gewahrt. Eine telefonische Antragstellung ist unzu-
lässig. In dem Antrag sind die Anschrift des Wahlberechtigten
sowie sein Geburtsdatum oder die laufende Nummer, unter
der er im Wählerverzeichnis geführt wird, anzugeben. 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt und nicht als
Hilfsperson tätig ist, muss durch Vorlage einer schriftlichen
Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Wahlbe-
rechtigte, die des Lesens unkundig oder wegen körperlicher
Beeinträchtigungen oder Behinderungen an der Antragstel-
lung gehindert sind, können sich für die Antragstellung der
Hilfe einer anderen Person bedienen; die Hilfeleistung der
Hilfsperson hat sich auf die Erfüllung der Wünsche der Wäh-
lerin/des Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson ist zur Ge-
heimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfe-
leistung von der Wahl eines/einer anderen erlangt hat. 
Wahlscheine können bis zum 07. Juni 2024, 18:00 Uhr bean-
tragt werden. 
In den Fällen des § 5 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalwahlge-
setzes in Verbindung mit § 11 SächsKomWO  sowie des § 24
Abs. 2 EuWO können Wahlscheine noch bis zum Wahltag,
15:00 Uhr, beantragt werden. Das Gleiche gilt, wenn bei
nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht
werden kann; in diesem Fall hat die Gemeinde vor Erteilung

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl am 09. Juni 2024 
zum Europäischen Parlament und die gleichzeitig stattfindenden Kommunalwahlen
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des Wahlscheines die Wahlvorsteherin oder den Wahlvorste-
her des Wahlbezirks der oder des Wahlberechtigten davon zu
unterrichten, die oder der entsprechend § 29 Absatz 2 Sächs-
KomWO bzw. § 46 Abs. 2 EuWO zu verfahren hat.
Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine
Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass
der beantragte Wahlschein ihr oder ihm nicht zugegangen
ist, kann bis zum Tag vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.

7. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass Wahlbe-
rechtigte vor einem Wahlvorstand wählen wollen, so erhalten
sie mit dem Wahlschein zugleich die Briefwahlunterlagen (ei-
nen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelum-
schlag, einen amtlichen Wahlbriefumschlag und ein Merk-
blatt zur Briefwahl). 
An eine andere Person als die Wahlberechtigte oder den
Wahlberechtigten persönlich dürfen Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berech-
tigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen
Vollmacht nachgewiesen wird. Für die bevollmächtigte Per-
son gilt § 15 Absatz 4 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes ent-
sprechend. Von der Vollmacht kann nur Gebrauch gemacht
werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier
Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie vor der Empfangnahme
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der verschlossene amtliche Wahlbrief
mit Wahlumschlag, Stimmzetteln und dem Wahlschein so
rechtzeitig an die Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses
gesandt werden, dass die Unterlagen dort spätestens am
Wahltag bis 18:00 Uhr eingehen. Wahlbriefe werden im Be-
reich der Deutschen Post AG als Standartbriefe ohne besonde-
re Versendungsform unentgeltlich für den Wähler befördert.
Sie können auch an der angegebenen Stelle (Stadtverwaltung
Gröditz, Reppiser Straße 10, 01609 Gröditz) abgegeben wer-
den. Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt
für die Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen übersandt
wird, zu entnehmen. 

Informationen zum Datenschutz 

Diese Bekanntmachung ist zugleich die datenschutzrechtliche In-
formation der Betroffenen im Sinne von Artikel 13 der Daten-
schutz-Grundverordnung über die für die Berichtigung des Wäh-
lerverzeichnisses und für die Erteilung eines Wahlscheins verar-
beiteten personenbezogenen Daten:

1. a) Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis ge-
stellt oder Einspruch gegen die Richtigkeit oder Vollständig-
keit des Wählerverzeichnisses eingelegt, so erfolgt die Verar-
beitung der in diesem Zusammenhang angegebenen perso-
nenbezogenen Daten zur Bearbeitung des Antrages bzw. des
Einspruchs auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchsta-
be c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. § 4 des
Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes
und den §§ 14 bis 17b, §§ 20 bis 22 der Europawahlordnung
sowie i. V. m. §§ 4, 33, 37a, 48 des Kommunalwahlgesetzes
und § 9 der Sächsischen Kommunalwahlordnung.
b) Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt,
so erfolgt die Verarbeitung der in diesem Zusammenhang an-
gegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des
Antrages auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe
c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. § 4 des Eu-

ropawahlgesetzes, § 17 Absatz 2 des Bundeswahlgesetzes
und den §§ 24 bis 29 der Europawahlordnung sowie i. V. m. 
§§ 5 Absatz 1, 33, 37a, 48 des Kommunalwahlgesetzes und
den §§ 12 und 13 der Sächsischen Kommunalwahlordnung.
c) Haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines Wahl-
scheins und/oder für die Abholung des Wahlscheins mit Brief-
wahlunterlagen ausgestellt, so erfolgt die Verarbeitung der
von Ihnen und dem Bevollmächtigten in diesem Zusammen-
hang angegebenen personenbezogenen Daten zur Prüfung
der Bevollmächtigung und der Berechtigung des Bevollmäch-
tigten für die Beantragung eines Wahlscheins bzw. den Emp-
fang des Wahlscheins und der Briefwahlunterlagen auf der
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Da-
tenschutz-Grundverordnung i. V. m. mit § 4 des Europawahl-
gesetzes, § 17 Absatz 2 des Bundeswahlgesetzes und § 26 Ab-
satz 3, § 27 Absatz 5 der Europawahlordnung sowie i. V. m. 
§§ 5 Absatz 1, 33, 37a, 48 des Kommunalwahlgesetzes und
den § 13 Absatz 2, § 14 Absatz 4 und 6 der Sächsischen Kom-
munalwahlordnung.
d) Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlschei-
ne, § 27 Absatz 6 der Europawahlordnung, § 14 Absatz 8 der
Sächsischen Kommunalwahlordnung, ein Verzeichnis über für
ungültig erklärte Wahlscheine, § 27 Absatz 8 der Europawahl-
ordnung, § 14 Absatz 11 der Sächsischen Kommunalwahlord-
nung, sowie ein Verzeichnis über die Bevollmächtigten und
die an sie ausgehändigten Wahlscheine, § 14 Absatz 4 Satz 5
der Sächsischen Kommunalwahlordnung .

2. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten be-
reitzustellen. Eine Bearbeitung des Antrages auf Eintragung
in das Wählerverzeichnis, des Einspruchs gegen das Wähler-
verzeichnis und des Antrages auf Erteilung eines Wahlscheins
sowie die Erteilung bzw. Aushändigung des Wahlscheins und
der Briefwahlunterlagen an einen Bevollmächtigten ist ohne
die Angaben nicht möglich.

3. Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen perso-
nenbezogenen Daten ist die Gemeinde. Die Kontaktdaten des
behördlichen Datenschutzbeauftragten sind: Actus-IT 
Frank Sommerfeld, Obere Str. 28a, 32108 Bad Salzuflen.

4. Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Eintra-
gung ins Wählerverzeichnis, gegen die Ablehnung des Ein-
spruchs gegen das Wählverzeichnis oder gegen die Versa-
gung des Wahlscheins ist Empfänger der personenbezogenen
Daten für die Europawahl die  Kreiswahlleiterin, Frau Brier,
Landratsamt Meißen, Brauhausstraße 21, 01662 Meißen, für
die Kommunalwahlen das Landratsamt Brauhausstraße 21,
01662 Meißen / die Landesdirektion Sachsen als zuständige
Rechtsaufsichtsbehörde. Im Verfahren der Wahlprüfung/
Wahlanfechtung können auch die zuständigen Rechtsauf-
sichtsbehörden, die Verwaltungsgerichte sowie der Sächsi-
sche Verfassungsgerichtshof, im Fall von Wahlstraftaten auch
die Strafverfolgungsbehörden und andere Gerichte Empfän-
ger der personenbezogenen Daten sein.

5. Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisse
der ungültigen Wahlscheine sowie Verzeichnisse über die Be-
vollmächtigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine
sind nach Ablauf von sechs Monaten seit der Wahl zu vernich-
ten, soweit nicht gemäß § 83 Absatz 2 der Europawahlord-
nung, § 62 Absatz 2 der Sächsischen Kommunalwahlordnung
- der Bundeswahlleiter mit Rücksicht auf ein schwebendes

Wahlprüfungsverfahren etwas anderes anordnet, 
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- die Entscheidung über die Gültigkeit der Kommunalwahl
noch angefochten ist oder

- sie für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer
Wahlstraftat von Bedeutung sein können.

6. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen
folgende Rechte zu:
- Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezo-

gene Daten (Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung)
- Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen

personenbezogenen Daten (Artikel 16 Datenschutz-
Grundverordnung)

- Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17
Datenschutz-Grundverordnung)

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten (Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung)

Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen Vor-
schriften, insbesondere durch die Vorschriften über das Recht
auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und den Erhalt
einer Kopie, § 4 des Europawahlgesetzes, § 17 Absatz 1 des
Bundeswahlgesetzes i. V. m. § 20 der Europawahlordnung; 
§§ 4 Absatz 2, 33, 37a, 48 des Kommunalwahlgesetzes i. V. m.

§ 8 Absatz 2 und 3 der Sächsischen Kommunalwahlordnung,
durch die Vorschriften über den Einspruch und die Beschwer-
de gegen das Wählerverzeichnis, § 4 des Europawahlgesetzes,
§ 17 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes i. V. m. §§ 21 und 22
der Europawahlordnung; §§ 4 Absatz 3 und 4, 33, 37a, 48 des
Kommunalwahlgesetzes i. V. m. § 9 Absatz 1 der Sächsischen
Kommunalwahlwahlordnung und die Löschungsfristen (siehe
Punkt 5).

7. Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffen-
den personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt,
können Sie Ihre Beschwerde an die Sächsische Datenschutz-
und Transparenzbeauftragte (Postanschrift: Sächsische 
Datenschutz- und Transparenzbeauftragte, Postfach 11 01 32,
01330 Dresden; E-Mail: post@sdtb.sachsen.de) richten.

Gröditz, den 30. April 2024 

Münch
Bürgermeister

Wahlbekanntmachung

1 Am 09. Juni 2024 finden in der Stadt Gröditz gleichzeitig
- die Wahl des Europäischen Parlaments,
- die Stadtratswahl sowie 
- die Kreistagswahl
statt. 
Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

2 Die Stadt ist in fünf allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten
bis zum 19. Mai 2024 übersandt worden sind, sind der Wahl-
bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlbe-
rechtigte wählen kann. Barrierefrei zugängliche Wahlräume
sind mit einem Rollstuhlpiktogramm gekennzeichnet. Ein
Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt
während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Stadtver-
waltung Gröditz, Bürgerbüro, Reppiser Str. 10, 01609 Gröditz
zur Einsichtnahme aus.

3 Jeder Wahlberechtigte kann – außer er besitzt einen Wahl-
schein - nur in dem Wahlraum des Wahlbezirkes wählen, in
dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler ha-
ben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Perso-
nalausweis, Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis
oder Reisepass, zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrich-
tigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die folgende Far-
ben haben:
Wahl des Europäischen Parlaments: weiß
Stadtratswahl: gelb
Kreistagswahl: rosa
Die Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten. Jeder
Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums die Stimmzettel
ausgehändigt, für die er wahlberechtigt ist. Die Stimmzettel
müssen vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder
in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der
Weise einzeln gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht
erkennbar ist. 

3.1 Für die Wahl zum Europäischen Parlament werden weiße
Stimmzettel verwendet.
Jeder Wähler hat eine Stimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw.
die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und
ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zuge-
lassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des
Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeich-
nung.
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf
dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich
macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

3.2 Für die Wahl zum Stadtrat und Kreistag hat jeder Wähler je-
weils drei Stimmen.
Der Stimmzettel enthält für die Stadtratswahl Gröditz und die
Kreistagswahl Meißen unter fortlaufender Nummer
1. die für den Wahlkreis zugelassenen Wahlvorschläge unter

Angabe ihrer Bezeichnung und in der gemäß § 20 Abs. 1 
S.  1 bestimmten Reihenfolge.

2. die Familiennamen, Vorname, Beruf oder Stand und die
nach § 20 Abs. 1 KomWO bekannt gemachte Anschrift in
der zugelassenen Reihenfolge.

Es können nur Bewerber gewählt werden, deren Namen im
Stimmzettel aufgeführt sind. Der Wähler kann seine Stimmen
Bewerbern aus verschiedenen Wahlvorschlägen geben (pana-
schieren) oder einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben
(kumulieren). Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab,
dass er auf dem Stimmzettel den oder die Bewerber, dem
oder denen er seine Stimme(n) geben will, durch Ankreuzen
oder auf andere eindeutige Weise kennzeichnet.   

4 Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung der Wahlergeb-
nisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, so-
weit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
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5 Die Briefwahl für die Wahl zum Europäischen Parlament und
die Kommunalwahlen finden mit jeweils eigenen Vordrucken
statt; lediglich für den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins
gibt es einen gemeinsamen Vordruck auf der Rückseite der
Wahlbenachrichtigung. Die Wahlscheine sind von unter-
schiedlicher Farbe und werden jeweils gesondert mit Brief-
wahlunterlagen erteilt. Es sind jeweils gesonderte farblich un-
terscheidbare Wahlbriefe abzusenden.

5.1 Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Wahl zum 
Europäischen Parlament besitzen, können an der Wahl in
dem Kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des

Kreises oder  
- durch Briefwahl 
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-
debehörde die folgenden Unterlagen beschaffen:
Wahl zum Europäischen Parlament:
- einen amtlichen gelben Wahlschein,
- einen amtlichen weißen Stimmzettel des Wahlkreises für

die Wahl zum Europäischen Parlament,
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die

Wahl zum Europäischen Parlament, und
- einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag, auf dem

die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist,
aufgedruckt ist.

5.2 Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommunal-
wahlen besitzen, können an den Wahlen 
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des

für Sie zuständigen Wahlgebiets oder
- durch Briefwahl teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-
debehörde die folgenden Unterlagen beschaffen:
Kommunalwahlen:
- einen amtlichen weißen Wahlschein,
- einen amtlichen gelben Stimmzettel für die Stadtratswahl,
- einen amtlichen rosa Stimmzettel für die Kreistagswahl,
- einen amtlichen gelben Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen orangenen Wahlbriefumschlag, auf dem

die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist,
aufgedruckt ist.

5.3 Wer durch Briefwahl wählen will, muss die orangenen und ro-
ten Wahlbriefe mit den jeweils dazugehörenden Stimmzet-
teln in den richtigen verschlossenen Stimmzettelumschlägen
und den unterschriebenen Wahlscheinen so rechtzeitig an die
auf den Wahlbriefumschlägen angegebene Stelle - getrennt
nach Wahl zum Europäischen Parlament und Kommunalwah-
len - übersenden, dass sie für alle genannten Wahlen dort spä-
testens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen. Später eingehen-
de Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt.
Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Umschlägen ge-
nannten Stelle abgegeben werden.

6 Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben. Das gilt auch für Wahlberechtigte,
die zugleich in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Gemeinschaft zum Europäischen Parlament wahlbe-
rechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes). 

7 Ein Wahlberechtigter, der nicht schreiben oder lesen kann
oder durch körperliche Gebrechen gehindert ist, seine Stimme

allein abzugeben, kann sich der Hilfe einer anderen Person
bedienen. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kennt-
nisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl ei-
ner anderen Person erlangt. 

8 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbu-
ches). 
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem
sich der Wahlraum befindet, sowie in einem Bereich mit ei-
nem Abstand von weniger als zwanzig Metern von dem Ge-
bäudeeingang jede Beeinflussung der Wähler durch Wort,
Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung ver-
boten.
Die Veröffentlichung von Ergebnissen der Wählerbefragun-
gen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlent-
scheidungen ist vor Ablauf der Wahlzeit um 18:00 Uhr unzu-
lässig.

9 In den Wahlbezirken 85035 Oberschule und 85037 Dreiseithof
kommt es für die Wahl zum Europäischen Parlament zur
Durchführung der repräsentativen Wahlstatistik. 
Geregelt ist dieses Verfahren im Gesetz über die allgemeine
und die repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Deut-
schen Bundestag und bei der Wahl der Abgeordneten des Eu-
ropäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland
(Wahlstatistikgesetz – WStatG) vom 21. Mai 1999 (BGBl. I 
S. 1023), zuletzt geändert durch Artikel 1a des Gesetzes vom
27. April 2013 (BGBl. I S. 962).

Eine Verletzung des Wahlgeheimnisses ist ausgeschlossen, indem:
• die ausgewählten Urnen-/Briefwahlwahlbezirke mindes-

tens 400 Wahlberechtigte/Wähler/-innen umfassen müs-
sen.

• die Geburtsjahrgänge zu so großen Gruppen zusammen-
gefasst werden, dass keine Rückschlüsse auf das Wahlver-
halten möglich sind.

• die Wählerverzeichnisse und die gekennzeichneten
Stimmzettel nicht zusammengeführt werden dürfen.

• die Auszählung der Stimmzettel im Wahllokal zunächst
ohne statistische Auswertung erfolgt. Diese wird im Nach-
gang unter dem Schutz des Statistikgeheimnisses ohne
Nutzung des Wählerverzeichnisses im Statistischen Lan-
desamt des Freistaates Sachsen durchgeführt.

• wahlstatistische Erhebungen nur von Gemeinden vorge-
nommen werden dürfen, bei denen durch Landesgesetz
eine Trennung der Statistikstelle von anderen kommuna-
len Verwaltungsstellen sichergestellt und das Statistikge-
heimnis durch Organisation und Verfahren gewährleistet
ist.

• die Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik nur für
den Freistaat Sachsen und nicht für einzelne Wahlbezirke
veröffentlicht werden.

Gröditz, den 30. April 2024 

Münch
Bürgermeister
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Online-Beantragung für Briefwahl - 
Europa- und Kommunalwahl 
am 09.06.2024 

Die Online-Beantragung eines Wahlscheins mit Briefzustel-
lung ist ab sofort bis 7. Juni 2024 über den Link auf der Start-
seite unter www.stadt-groeditz.de möglich. Sie können
auch den QR-Code auf Ihrer Wahlbenachrichtigungskarte
nutzen. Die Versendung der Briefwahlunterlagen erfolgt ab
20. Mai 2024.

Brückenbaumaßnahme in Spansberg

In der Zeit vom Mo, 13.05.2024 bis voraussichtlich Fr, 18.10.2024
erfolgt durch den Landkreis Meißen, vertreten durch das Kreis-
straßenbauamt, die Instandsetzung der Bauwerke 6 und 7 im Zu-
ge der K 8578 über den Teichgraben an der Mühle in Spansberg.
Die Bauarbeiten erfolgen unter Vollsperrung, eine Umleitung
wird ausgeschildert. Für Fußgänger wird bauzeitlich neben den
Bauwerken eine Brücke errichtet. 

Ortsübliche Bekanntgabe 
zur öffentlich/nichtöffentlichen 
6. Sitzung des Ortschaftsrates

am Dienstag 21.05.2024
Beginn: 19:00 Uhr

Sitzungsort: Gebäude Feuerwehr Spansberg
Spansberg, Am Anger 2, 01609 Gröditz

T A G E S O R D N U N G
Öffentlicher Teil
1 Begrüßung
2 Beschlusskontrolle

Anlage: PR OR 16.04.24
3 Bürgerfragestunde
4 Auswertung Stadtratssitzung
5 Vorbereitung Stadtratssitzung
6 Informationen des Bürgermeisters
7 Anfragen, Informationen
8 Offene Diskussion zu den Tagesordnungspunkten aus der Sit-

zung

Nichtöffentlicher Teil
1 Anfragen, Informationen

Münch, Bürgermeister

Gröditz, 24.04.2024

Die Sitzung wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht.

Es wird an die Zahlung des Nutzungsentgeltes für die Gara-
gen in Höhe von 70,00 Euro zum 15.05.24 erinnert. 
Zum gleichen Termin war auch der Grundsteuerabschlag
2. Quartal in individueller Höhe fällig. 

Finanzverwaltung, Stadtverwaltung Gröditz

Davon konnte sich der Grödit-
zer Bürgermeister Enrico
Münch anlässlich eines Baustel-
lenbesuchs in der Reppiser
Straße am 8. April 2024 über-
zeugen. Zusammen mit Vertre-
tern der GlasfaserPlus GmbH,
des ausbauenden Tiefbauun-
ternehmen Ellin Line GmbH
und der Telekom Deutschland
GmbH informierte er sich über
den Fortschritt der Verlegung
der Glasfaserleerrohre im
Stadtgebiet. 
Er zeigte sich erfreut über den
zügigen Fortschritt der Arbei-
ten, stellt doch die privatwirt-
schaftliche Erschließung durch
die GlasfaserPlus GmbH eine
sinnvolle Ergänzung zum ge-
förderten Ausbau im Rahmen
des „Weiße Flecken“- Pro-
gramms dar, welcher demnächst planmäßig umgesetzt wird. 
Die GlasfaserPlus GmbH als Gemeinschaftsunternehmen der Te-
lekom Deutschland GmbH und einem australischen Investment-

fonds lässt gegenwärtig für
den flächendeckenden Glasfa-
serausbau in Gröditz rund 26
km Glasfaserkabel verlegen
und 18 neue Verteiler errich-
ten. Profitieren können davon
2173 Haushalte, für die sich die
Internetgeschwindigkeit spür-
bar erhöht. Auch die Ortsteile
Nauwalde, Nieska und Spans-
berg werden vom Glasfaser-
ausbau erfasst.

Für Fragen zur Baumaßnahme
steht die Glasfaser Hotline der
Telekom unter 0800 2266100
zur Verfügung. Allgemeine In-
formationen auch unter
www.telekom.de/
glasfaser-sachsen

Die Koordinierung für den ge-
förderten Glasfaserausbau im Elbe-Röder-Dreieck ist unter
035263 32832 oder 035263 32838 bzw. über breitband@
groeditz.de zu erreichen.

Der Glasfaserausbau in Gröditz durch die Deutsche Telekom schreitet voran

Dennis Preußer (Vertriebspartner Telekom), Maximilian Gasch
(GlasfaserPlus GmbH), Fani Kotzampasi (Ellin Line GmbH), Mihail
Hadica (Ellin Line GmbH), Tilo Frenzel (Ellin Line GmbH), Florian
Gebhardt (Breitbandkoordinator ERD), Marcel Albert (Telekom
Deutschland GmbH), Enrico Münch (Bürgermeister Gröditz), 
Marit Preußer (Gröditz Wohnbau eG), 
Foto: S. Bogatzki, Stadtverwaltung Gröditz
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Festsetzung der Friedhofsunterhaltungsgebühren für das Kalenderjahr 2024
gemäß Friedhofsgebührensatzung der Stadt Gröditz in der aktuellen Fassung.

Gebührenfestsetzung
Durch öffentliche Bekanntmachung nach der Friedhofsgebüh-
rensatzung der Stadt Gröditz in Verbindung mit dem Sächsischen
Kommunalabgabengesetz wird die Friedhofsunterhaltungsge-
bühr für das Kalenderjahr 2024 festgesetzt.

Für die Gebührenschuldner treten mit dem Tag der öffentlichen
Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, als wenn Ih-
nen an diesem Tag ein schriftlicher Gebührenbescheid über die
Friedhofsunterhaltungsgebühr zugegangen wäre. 

Zahlungsaufforderung
Die Gebührenschuldner werden gebeten, die Friedhofsunterhal-
tungsgebühr für das Kalenderjahr 2024 zum 01.07.2024 in Höhe
von 48,00 Euro, unter Angabe des Kassenzeichens auf das Bank-

konto der Stadt Gröditz zu überweisen (Sparkasse Meißen; 
BIC SOLADES1MEI; IBAN DE74850550003063002185). Soweit der
Stadt Gröditz eine Einzugsermächtigung mit legitimiertem SEPA-
Lastschriftmandat vorliegt, wird der Betrag genannte Betrag im
SEPA-Basis-Lastschriftverfahren zum Termin eingezogen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Festsetzung der Friedhofsunterhaltungsgebühr kann
innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung dieser Bekannt-
machung Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist bei
der Stadtverwaltung Gröditz, Reppiser Straße 10, 01609 Gröditz
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 

Gröditz, 25.04.2024
Friedhofsverwaltung

Allen Parteien und Wählervereinigung, die zur Stadtratswahl am 09. Juni 2024 zugelassen wurden, wurde die Möglichkeit gegeben,

sich und ihr Wahlprogramm im Röderjournal zu präsentieren. Die Stadtverwaltung hat keinen Einfluss auf die Inhalte oder ob von

dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde. 

Die Reihenfolge des Abdrucks entspricht der der bekannt gemachten Wahlvorschläge. 

Wahlwerbung – Stadtratswahl 9. Juni 2024

Aufgrund der §§ 4 und 39 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen vom 21. April 1993 hat der Stadtrat der Stadt Grö-
ditz in der öffentlichen Stadtratssitzung am 23. April 2024 fol-
gende Beschlüsse gefasst:

2024/012
Bauvorhaben zentrale öffentliche Abwassererschließung OT
Nauwalde; Rechtsstreit mit der Fa. STRABAG; Abschluss Vergleich

2024/023
Anpassung des Nutzungsentgeltes für Garagen nach DDR-Recht
ab 2025

2024/024
Vergabe der Planungsleistungen für die Erarbeitung eines Kon-
zeptes zur Weiterentwicklung des Dorfmittelpunktes von Nau-
walde

2024/025
Durchführungsvertrag nach § 12 BauGB zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan "WERTSTOFFHOF GRÖDITZ" der Fa. Bothur
GmbH & Co. KG

2024/026
Bauantrag: Neubau Einfamilienwohnhaus, Gemarkung Gröditz,
Flurstück 436/129 (Am Sportzentrum 1a, 01609 Gröditz)

2024/027
Antrag auf Vorbescheid: Neubau eines Betriebsgebäudes / Neu-
errichtung Edeka-Lebensmittelmarkt zzgl. Backshop + Café, 
sowie Windfang, Gemarkung Gröditz, Flurstück 583, 584, 591,
590, 657, 585 (Fröbelstraße 18a - 18c, 01609 Gröditz)

2024/029
Nachtrag zum Bauantrag: Neubau Fahrradunterstand, hier Nach-
trag zur Baugenehmigung vom 30.03.2022, Flurstücke 592, 594
und 598 (Fröbelstraße, 01609 Gröditz)

2024/030
Vereinsförderung 2024

In nichtöffentlicher Sitzung wurde folgender Beschluss gefasst:

2024/028
Einstellung eines Mitarbeiters

Vom Stadtrat beschlossen:

Das nächste RöderJournal erscheint am 14.06.2024. 
Redaktionsschluss ist am 03.06.2024.
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Wahlwerbung – Stadtratswahl 9. Juni 2024
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Wahlwerbung – Stadtratswahl 9. Juni 2024
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Feuerwehrnachrichten

Feuerwehr trifft auf Handball

Knappe Niederlage in einem denkwürdigen Spiel vor über 200
Zuschauern.

Eine volle Halle, eine ausgelassene Stimmung, tolle Tore und
glückliche Gesichter. Das umschreibt im Großen und Ganzen den
Abend am 28.03.2024 mit den Damen vom TSV Blau-Weiß. Über
200 Zuschauer sahen ein packendes Spiel, welches über die ge-
samte Spielzeit von den Handballerinnerin dominiert wurde.
Dennoch zeigen wir uns mehr als zufrieden. Nach nur 3 Trai-
ningseinheiten konnten am Ende die eigenen gesteckten Ziele
erreicht werden. So galt es, mindestens 10 Tore zu erzielen. Mit
dem Schlusston zeigte die Anzeigetafel ein Endergebnis von
31:11. Mit etwas mehr Präzision wäre vielleicht das ein oder an-
dere Tor mehr möglich gewesen. Wir möchten uns an dieser Stel-
le bei allen Supportern bedanken, welche mitunter sogar weite
Fahrwege auf sich genommen haben. Wir freuen uns jetzt schon
auf eine Revanche, denn das schnelle und körperbetonte Spiel
hat definitiv Respekt verdient und macht Laune.

Schlussendlich blicken wir zurück auf eine mehr als gelungene
Veranstaltung, bei welcher die Unterstützung des Gröditzer
Nachwuchshandball im Vordergrund stand. So konnte zum letz-
ten Heimspiel der Saison am 14.04.2024 eine beachtliche Summe

an die Nachwuchsbereiche übergeben werden. Wir wünschen
den Handballerinnerin vom TSV auf diesem Wege viel Erfolg für
die kommende Spielzeit und eine verletzungsfreie Saison.

Oliver Linge

Aus den Einrichtungen und Schulen

Das brotZeit-Projekt – Schulfrühstück in der Grundschule Gröditz

brotZeit ist eine gemeinnüt-
zige Organisation, die sich
zum Ziel gesetzt hat, Kinder
in Schulen mit einem kosten-
losen Frühstück zu versor-
gen. Wenn Kinder und Ju-
gendliche nicht genug essen,
kann der Schultag zur Hürde
werden. Doch die Preise für
Lebensmittel und Schulessen
sind zuletzt so stark gestie-
gen, dass einige Familien das
nicht mehr stemmen kön-
nen. Der Verein brotZeit hat
sich dem Problem angenom-
men. Sie bieten ein kostenlo-
ses Frühstück an, dass von
engagierten Frühstücks-Se-
nioren vor Unterrichtsbeginn nun auch in der Grundschule Gröditz seit März 2024 liebe-

voll vorbereitet wird. Obst und Gemüse, Müsli und Cornflakes sowie Brot und Brötchen mit süßen und herzhaften Belägen, dazu Ka-
kao, Tee oder Saft – die Kinder wählen aus einem reichhaltigen Angebot, stellen sich ihren Teller selbst zusammen und haben damit
eine gute Basis für den Schultag. Lidl, der langjährige Kooperationspartner der brotZeit, spendet die Lebensmittel, die im Rahmen des
Frühstücks ausgegeben werden. Knapp 60 Kinder, klassenstufenweise, können das Frühstücksbuffet gemeinsam im Speisesaal der
Grundschule genießen und sich auch mit den Senioren austauschen. Integration wird also bereits vor Schulbeginn gelebt. Das Schul-
frühstück wurde sehr gut angenommen und soll auch im nächsten Schuljahr fortgeführt werden. Ein herzliches Dankeschön geht an
den brotZeit-Verein sowie den vielen Frühstücks-Senioren.
Fotos/Text: Bogatzki, Stadtverwaltung Gröditz

Frau Kochale vom Verein brotZeit, die ehrenamtlichen
Frühstückshelfer Herr und Frau Obenaus und Grund-
schulleiterin Frau Hoffmann eröffnen das Schulfrüh-
stück am 15. März 2024
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Crosslauf in den Frühling 

Am 13. März fand unter perfekten Bedingun-
gen unser diesjähriger Schulcrosslauf statt.
Die ersten bis vierten Klassen versammelten
sich bei schönstem Sonnenschein an der
Rundtreppe und waren hochmotiviert. Alle
begrüßten sich unter der Anleitung von Frau
Solarek mit mehreren lautstarken „Schul-
cross“-Rufen. Im Anschluss gingen jeweils die
Jungen und Mädchen der verschiedenen Klas-
senstufen an den Start. Immer wenn die Start-
klappe knallte, sprinteten alle Teilnehmenden los und begaben
sich auf die Runde quer durch das Schul- und Hortgelände. Auf
der Runde zeigten alle Kinder dann großen Einsatz und Ehrgeiz.
Mal deutlich, mal weniger deutlich, zeichnete sich ab wer sich an
der Spitze des Feldes absetzen würde. Über Stock und Stein teil-
ten viele der Jungen und Mädchen ihre Kräfte gut ein und konn-

ten die gesamte Runde im Rennen absolvie-
ren. Auf der Zielgeraden gab es dann von al-
len versammelten Klassenstufen nochmal
lautstarke Unterstützung. Angefeuert durch
die Zurufe der Mitschüler motivierte dies viele
Kinder zu einem rasanten Schlusssprint. So
entschieden sich die genauen Positionen das
ein oder andere Mal erst auf der Ziellinie. Als
Sportlehrer erfreute uns besonders die Fair-
ness der Kinder untereinander, sowie die ge-

genseitige Unterstützung. 
Nach dem Lauf konnte sich jedes Kind mit einem Schokodonut ,
gesponsert von der Firma Gourmetta, stärken.
Bereits jetzt blicken wir mit Freude auf den Schulcrosslauf im
kommenden Schuljahr.
Fotos: Bogatzki, Stadtverwaltung Gröditz

Liebe Menschen in Gröditz und Umgebung,

wir laden Sie herzlich am 25. Mai von 9.00 – 12.00 Uhr zum Bürgerfrühstück in unsere Kita „Buratino“
Hanns-Eisler-Weg 1 in Gröditz ein. Lernen Sie uns kennen und kommen Sie mit uns ins Gespräch –
wenn Sie an der Arbeit unserer Kita interessiert sind, wenn Sie das Haus kennen lernen wollen oder sich einfach mal austauschen wol-
len. Informieren Sie gerne auch Freunde und Angehörige, die demnächst Nachwuchs erwarten und die Suche nach einem Krippen-
und Kita-Platz starten. Gerne stehen wir auch für alle andere Fragen rund ums Thema Kita-Platz zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf alle kleinen und großen Besucher.

Es grüßt herzlich, das Team der Kita „Buratino“

Kindergarten Buratino Gröditz

Kultur, Freizeit & Vereine

Die Stadtbibliothek Gröditz 
informiert 

Schließtage Pfingsten:  Sa, 18.05.24 und Di, 21.05.24
Öffnungszeiten:
Dienstag 10 - 12 Uhr | 14 - 18 Uhr
Donnerstag 9 - 12 Uhr | 14 - 18 Uhr
Freitag 14 - 16 Uhr
Aus organisatorischen Gründen bleibt die Stadtbibliothek 
Gröditz ab Juni 2024 (bis auf Widerruf) samstags geschlossen.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Buchsommerstart 14.06.24

Stadtbibliothek im Dreiseithof Gröditz
Hauptstraße 17, 01609 Gröditz, Tel. (035263) 67348
E-Mail bibo@groeditz.de



0178 1326378
Dreiseithof Gröditz 

Hauptstraße 17 

01609 Gröditz g.wendt@groeditz.de
Dreiseithof Gröditz

Vermietung und Fragen:  

Hofmanager Gunter Wendt

MAI-JUNI 2024
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Allgemeine Beratungs- und 
Hilfsinstitutionen

Frauen- und Familienzentrum Gröditz
Johann-Sebastian-Bach Str. 4, Gröditz, Tel. 035263 67836
->Schreib- und Kopierleistungen, Ausfüllhilfe für Anträge, Ver-
trauliche Hilfeleistungen in allen Lebenssituationen, Senioren-
treffen, Sportgruppen u.v.m. Öffnungszeiten, Büro: Dienstag,
Mittwoch und Donnerstag von 10.00 bis 14.00 Uhr

Allgemeine Soziale Beratung im Dreiseithof Gröditz
Sprechzeiten: jeden Montag, 9.00 – 11.00 Uhr 
Ansprechpartner: Dipl.-Sozialarbeiter Thomas Eisenhauer, Tel.
03525 734319, Beratung zu Sozialleistungen und vorrangigen
Leistungen, Unterstützung bei der Beantragung von Sozialhilfe,
Unterstützung für Menschen in schwierigen Lebenssituationen
oder sozialen Notlagen, psychosoziale Unterstützung, Vermitt-
lung von spezialisierten Hilfeangeboten

ALISA – Alleinerziehenden-Treff vor Ort in Gröditz
23.05. Stadtbibliothek Dreiseithof Gröditz, 9.30 – 11.30 Uhr

Schiedsstelle im Dreiseithof Gröditz
Sprechzeit jeden 2. Mittwoch im Monat 

Treff Krabbelgruppe Dreiseithof Gröditz
Jeden Montag ab 16.00 Uhr im Kinderland 

Anzeige(n)

Anzeige(n)
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